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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nicht nur Wirtschaftskader geraten ob ihrer Entlohnung in die Medien, sondern in
schöner Regelmässigkeit auch immer wieder die Bundesrätinnen und Bundesräte. Laut
der Bundesinformationsseite ch.ch verdiente ein Mitglied der Landesregierung im Jahr
2015 rund CHF 445'000 zuzüglich etwa CHF 30'000 Spesenentschädigung. Das
Präsidialamt wird mit zusätzlichen CHF 12'000 pro Jahr entschädigt. Zu diskutieren
gaben allerdings nicht die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher geringen Saläre der
aktiven Bundesrätinnen und Bundesräte als vielmehr die Ruhegehälter der ehemaligen
Magistratinnen und Magistrate. Diese erhalten in der Regel die Hälfte des Lohnes, den
sie während ihrer Amtszeit bezogen hatten. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Amtszeit mindestens vier Jahre betragen hat. War dies nicht der Fall oder ist ein
ehemaliges Regierungsmitglied weiterhin arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt -
insbesondere dürfen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Pension zusammen
den Lohn während der Amtszeit nicht übersteigen. Auch die Witwen ehemaliger
Bundesräte erhalten eine Entschädigung, die in etwa ein Viertel des Lohnes des
Verstorbenen ausmacht. Diese seit 1919 geltende Regel war nach der Nicht-Bestätigung
von Ruth Metzler in Anbetracht des jungen Alters der CVP-Magistratin virulent
diskutiert worden. Auch Parlamentarier stiessen sich damals am Umstand, dass die
junge Ex-Magistratin während langer Zeit ein Ruhegehalt beziehen würde. Metzler gab
damals ihren Verzicht auf die Rente bekannt. Mediale und parlamentarische
Auseinandersetzungen zum Thema Ruhegehalt löste auch die Bekanntgabe von alt-
Bundesrat Moritz Leuenberger aus, dass dieser bei der Implenia ein
Verwaltungsratsmandat übernommen hatte. 2015 störte sich der Blick am Umstand,
dass Alt-Bundesrat Kaspar Villiger trotz eines mehrere Millionen umfassenden
Vermögens das volle Ruhestandsgehalt erhielt. Die Weltwoche berichtete über den
Versuch der Bundeskanzlerin Corina Casanova, Licht ins Dunkel der Ruhegehälter zu
bringen. Wer genau wie viel Ruhegehalt bezieht, ist nämlich ein gut gehütetes
Geheimnis und es werden lediglich die Gesamtsumme und die Anzahl Renten öffentlich
gemacht – laut Weltwoche bezogen 2014 fünfzehn ehemalige Bundesräte, drei
ehemalige Bundeskanzler sowie vier Witwen insgesamt CHF 4,4 Mio. Ruhegehalt. Unklar
bleibt somit zum Beispiel, ob Ruth Metzler, Joseph Deiss oder Christoph Blocher nach
wie vor auf ihre Rente verzichten, wie sie dies in der Presse verlauten liessen. Laut
Weltwoche prallte die Bundeskanzlerin mit ihrem Begehren, das sie mit immer
zahlreicher werdenden Anfragen seitens der Medien begründete, an einer Mauer des
Schweigens ab: Die angefragten ehemaligen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
möchten Anonymität in Sachen Ruhegelder bewahren – so das Fazit des
Wochenblattes. 1

ANDERES
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

Das Salär eines Bundesrates ist immer mal wieder Gegenstand medialer Debatten.
Zudem war der Durchschnittslohn der Magistratinnen und Magistraten auch
Gegenstand in der Debatte um die Kaderlöhne in bundesnahen Betrieben. Die Kosten
eines Bundesratsmitglieds bemessen sich aus seinem an die Teuerung angepassten
Lohn, der – Stand Januar 2017 – CHF 445'163 beträgt, und einer Spesenpauschale von
CHF 30'000 pro Jahr. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin erhalten
zusätzlich CHF 12'000. Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für
Festnetzanschluss, Mobilteleton und PC und die Magistratinnen und Magistraten dürfen
ein Repräsentations- und ein Dienstfahrzeug nutzen, bezahlen für deren private
Nutzung allerdings 0.8 Prozent des Neupreises pro Monat. In den Leistungen
inbegriffen sind zudem ein SBB-Generalabonnement für die erste Klasse und ein GA für
die Schweizer Seilbahnen. 
Zu reden gibt aber insbesondere die Rente, die zurückgetretene Bundesrätinnen und
Bundesräte auf Lebenszeit erhalten. Sie beträgt CHF 220'000 pro Jahr, also rund die
Hälfte des ursprünglichen Lohnes. Nur wenn ein ehemaliges Bundesratsmitglied nach
seinem oder ihrem Rücktritt mehr verdient als im Amt, wird die „Versorgung der
Magistratspersonen” entsprechend gekürzt. Der Tages-Anzeiger rechnete aus, dass ein
Grund für das Wachstum des Personalaufwandes der Bundesverwaltung ebendiese
Ruhegehälter sind, deren Reserve laut Staatsrechnung stark aufgestockt werden
musste. 2017 waren 20 Personen – neben den Exekutivmitgliedern erhalten auch

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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ehemalige Bundeskanzlerinnen und -kanzler sowie Bundesrichterinnen und -richter
eine Rente – bezugsberechtigt. 17 dieser 20 Personen und drei Witwen erhielten eine
Rente, wobei nicht bekannt gegeben wird, um wen es sich dabei handelt. Der Tages-
Anzeiger mutmasste, dass Christoph Blocher, Ruth Metzler und Joseph Deiss die Rente
nicht beziehen. Insgesamt wurden laut Staatsrechnung 2016 CHF 10.67 Mio. an
pensionierte Richterinnen und Richter und CHF 4.28 Mio. an ehemalige
Magistratspersonen, Kanzlerinnen und Kanzler sowie Bundesratswitwen ausbezahlt.
Diese Summe wurde verschiedentlich als zu hoch betrachtet. Thomas Burgherr (svp,
AG) kündigte eine parlamentarische Initiative an, mit der nur noch jene Alt-
Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte ein Ruhegehalt beziehen sollen, die im
Pensionsalter abtreten. 2

Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt
entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mit seinem Postulat wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) den Bundesrat zur Erstellung eines
Berichts über das Ruhegehalt für Magistratspersonen bewegen. Konkret ging es dem
Zuger Kantonsvertreter darum, die aktuellen Ruhestandsregelungen dem System der
beruflichen Vorsorge (BVG) anzupassen. Das heutige Ruhegehalt, das bis ans
Lebensende ausbezahlt werde, sei nicht mehr zeitgemäss, weil es auf der Idee beruhe,
dass gewählte Personen nach ihrem Rücktritt oder nach einer Abwahl keine Vorsorge
hätten. Dies sei aber heute nicht mehr der Fall, da gewählte Magistratspersonen vor
ihrer Wahl obligatorisch eine berufliche Vorsorge angelegt hätten, die dann noch
zusätzlich zum Ruhegehalt bezogen werden könne. 
Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung, da es das heutige System erlaube,
frei von Interessenverbindungen zu agieren, was wesentlich zur Unabhängigkeit von
Bundesrätinnen und Bundesräten sowie Richterinnen und Richtern beitrage. In der
Ratsdebatte verwies Bundeskanzler Walter Thurnherr zudem auf die Einfachheit des
aktuellen Systems. Das Ruhegehalt entspreche jeweils der Hälfte des Salärs und
reduziere sich, wenn mit Zusatzverdiensten das ganze Salär erreicht werde. Das sei
nicht nur einfach durchzusetzen, sondern auch klar und transparent. Hegglin hingegen

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
MARC BÜHLMANN
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setzte die bestehende Regelung «Abgangsentschädigungen und goldenen
Fallschirmen» gleich. Er scheiterte mit seiner Idee letztlich knapp: Mit 18 zu 22 Stimmen
(2 Enthaltungen) wurde das Postulat abgelehnt. 5

Bundesverwaltung - Personal

Obwohl die Besoldungen des Bundespersonals 1989 real um 2% erhöht worden waren,
hatte sich die schlechte Konkurrenzsituation der Bundesverwaltung und -betriebe auf
dem Arbeitsmarkt nicht grundlegend verbessert. Der Bundesrat schlug deshalb für den
1. Juli 1991 eine erneute Reallohnerhöhung um 3% und Verbesserungen der Zulagen
vor; zudem wünschte er die Ermächtigung, die Besoldungen um höchstens weitere 5%
an die zukünftige Reallohnentwicklung der Privatwirtschaft anzupassen. Dabei
beantragte der Bundesrat, bei der Gewährung der Reallohnerhöhung die individuelle
Leistung zu berücksichtigen. Er machte zu diesem Zweck von seiner mit der Revision
des Beamtengesetzes von 1988 erhaltenen Kompetenz Gebrauch, und setzte den Artikel
45.2 in Kraft, welcher leistungsmässig differenzierte Erhöhungen vorsieht. Konkret
sollen Beschäftigte mit nachweisbar ungenügenden Leistungen die für 1991 vorgesehene
Reallohnerhöhung nicht erhalten. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.06.1990
HANS HIRTER

Mehr zu reden als in früheren Jahren gab im Nationalrat der Antrag des Bundesrates,
ihn für die Periode 1993-1996 zu ermächtigen, die Löhne des Bundespersonals an die
Teuerung anzupassen. Er hatte vorgeschlagen, wie bisher den Anspruch des Personals
auf die Erhaltung der Kaufkraft anzuerkennen und dazu einen vom Bundesrat jährlich
festzulegenden Teuerungsausgleich auszurichten. Die Auto-Partei blieb zwar mit ihrem
Nichteintretensantrag isoliert; in der Detailberatung schlug jedoch die von der FDP, der
SVP und der LP unterstützte Kommissionsminderheit vor, den Bundesrat zur
Ausrichtung eines Teuerungsausgleichs zu ermächtigen, ohne aber einen expliziten
Anspruch des Personals zu statuieren. Dieser Antrag unterlag freilich ebenso wie der
Versuch, den Bundesrat zu verpflichten, bei der Festlegung der Höhe dieses
Teuerungsausgleichs neben den Lebenshaltungskosten noch weitere Faktoren wie die
Lage der Wirtschaft und der Bundesfinanzen zu berücksichtigen. Auch im Ständerat
konnte sich ein analoger Antrag nicht durchsetzen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.1992
HANS HIRTER

Die rapide Verschlechterung der Bundesfinanzen veranlasste allerdings das Parlament
in der Dezembersession zu einer Meinungsänderung. Beide Räte überwiesen gegen den
Widerstand der Linken je eine Motion ihrer Finanzkommissionen, welche den
Bundesrat auffordert, eine Vorlage auszuarbeiten, die es ermöglicht, in Perioden mit
wirtschaftlicher Rezession und defizitären Bundesfinanzen auf den vollständigen
Ausgleich der Teuerung zu verzichten. Dabei ist die Motion des Nationalrats etwas
zurückhaltender formuliert, indem sie dem Bundesrat die Möglichkeit einräumt, auch
die Komponente des sozialen Ausgleichs zu berücksichtigen. 8

MOTION
DATUM: 07.12.1992
HANS HIRTER

Ein erstes Opfer mussten die Bundesangestellten bereits bringen: Der Bundesrat
setzte den Teuerungsausgleich auf 3,0% fest (bei einer Inflationsrate von 3,4% zu
Jahresende). Zudem reduzierte er die 1988 angesichts des ausgetrockneten
Arbeitsmarkts und den dadurch entstehenden Rekrutierungsproblemen eingeführte
jährliche Sonderzulage für das Personal in der Agglomeration Genf und der Stadt Zürich
von 2100 Fr. auf 1100 Fr.; für die Agglomerationen Bern, Lausanne, Basel und Winterthur
und die Vororte Zürichs wurde sie vollständig gestrichen. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Mit dieser Revision des Beamtengesetzes soll auch die 1990 vom Parlament verlangte
Flexibilisierung der Anstellungsverhältnisse bei Kaderstellen ermöglicht und die
Grundlage für die Einführung einer Leistungskomponente bei Lohnerhöhungen
geschaffen werden. Das wichtigste Element bei der Flexibilisierung besteht in der
Ersetzung der vierjährigen Amtsdauer für die zur Zeit knapp 500 Kaderstellen der
Überklasse (inkl. PTT und SBB) durch ein kündbares öffentlichrechtliches
Anstellungsverhältnis. Allzuweit soll diese Flexibilisierung allerdings nach dem Willen
des Bundesrates nicht gehen. Die durch eine Abgangsentschädigung im Umfang von
maximal zwei Jahreslöhnen versüsste Auflösung des Dienstverhältnisses ist nur für
politisch und strategisch wichtige Kaderposten vorgesehen. Bei allen übrigen soll ein

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1993
HANS HIRTER
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Anspruch auf eine Weiterbeschäftigung in anderer Funktion bestehen, wobei noch zwei
Jahre lang der bisherige Lohn ausbezahlt wird. 10

Das stark angewachsene Budgetdefizit veranlasste den Bundesrat im November zu
Sofortmassnahmen in der Frage des Teuerungsausgleichs für das Bundespersonal. Er
beantragte einen dringlichen Bundesbeschluss, um bereits für das Budget 1994 ein
Abweichen vom vollen Ausgleich zu ermöglichen und den für 1994 auszubezahlenden
Teuerungsausgleich bei einer erwarteten Teuerung von 2,7% auf 1,7% festzusetzen.
Gegen den Widerstand der Sozialdemokraten Onken (TG) und Plattner (BS) sowie der
beiden Tessiner Vertreter Salvioni (fdp) und Morniroli (lega) fand dieser Antrag im
Ständerat Zustimmung. Auch im Nationalrat blieben die Sozialdemokraten mit ihrem
Nichteintretensantrag mit 106 zu 43 Stimmen in der Minderheit. Der Nationalrat wollte
vorerst noch weiter gehen, und den Bundesrat explizit dazu ermächtigen, auf hohen
Einkommensteilen keinen Teuerungsausgleich zu entrichten. Schliesslich fügte er sich
aber dem Ständerat, der damit argumentiert hatte, dass diese Option bereits mit der
durch ihn in den Beschluss eingeführten Bestimmung gewährleistet sei, dass soziale
Aspekte zu berücksichtigen seien. Gegen den Widerstand der Linken und der Lega
stimmten beide Räte der Dringlichkeitsklausel zu. Mit dem Verzicht auf den vollen
Ausgleich der Teuerung folgte der Bund dem Beispiel, das mehr als die Hälfte der
Kantone bereits 1992 gegeben hatten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1993
HANS HIRTER

In der Dezembersession des Vorjahres hatten beide Parlamentskammern mit Motionen
verlangt, dass in Zeiten angespannter Bundesfinanzen und schlechter Wirtschaftslage
der Teuerungsausgleich für das Bundespersonal nicht mehr vollständig gewährt werden
muss. Im Oktober legte der Bundesrat eine Botschaft vor, in welcher er die Aufhebung
des im Sommer 1992 erneuerten Bundesbeschlusses über den Teuerungsausgleich
beantragte und vorschlug, mit einer entsprechenden neuen Bestimmung im
Beamtengesetz der Regierung die Kompetenz zur Festlegung dieses Ausgleichssatzes zu
erteilen. Die Bestimmung selbst ist dabei allgemein gehalten; in der Botschaft wird aber
versichert, dass die Regierung, wie vom Parlament gefordert, bei der Festsetzung des
Teuerungsausgleichs auf die Bundesfinanzen und die wirtschaftliche Lage Rücksicht
nehmen werde. 12

MOTION
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Als Beitrag zur Verbesserung des Bundeshaushalts beantragte der Bundesrat dem
Parlament, seinen eigenen Lohn und denjenigen von höheren Beamten der
Bundesverwaltung, des Bundesgerichts, der eidgenössischen Hochschulen und der
Regiebetriebe vorübergehend gestaffelt nach Lohnhöhe um 1%, 2% oder 3% zu kürzen.
Mit diesem "Lohnopfer" können beim Bund 12 Mio Fr. und bei den PTT und SBB weitere
3 Mio Fr. eingespart werden. Das Parlament verabschiedete den dringlich auf Anfang
1995 in Kraft gesetzten und bis Ende 1997 gültigen Beschluss diskussionslos. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.10.1994
HANS HIRTER

Die schlechte Finanzlage veranlasste den Bundesrat zu weiteren Sparmassnahmen bei
den Löhnen des Bundespersonals. Er beschloss, für 1997 die aufgelaufene Teuerung
von 0,7% nicht auszugleichen, den Lohnabzug von 1-2% für Spitzenbeamte
beizubehalten und die automatischen Besoldungserhöhungen um 25% zu kürzen.
Zudem gab er die Anweisung, die Anfangslöhne in der allgemeinen Bundesverwaltung
durch tiefere Einstufungen konsequent um 10% zu reduzieren. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den auf Ende 1997 auslaufenden Dringlichen
Bundesbeschluss über die Sparmassnahmen im Lohnbereich des Bundespersonals für
drei Jahre, das heisst bis zur Inkraftsetzung des neuen Bundespersonalgesetzes
weiterzuführen. Vorbehaltlich der Genehmigung dieses Beschlusses sah er vor, für 1998
das sogenannte Kaderlohnopfer (abgestufte Lohnkürzungen von 1% bis 3% für die
obersten Lohnklassen und Magistratspersonen) weiterzuführen. Neu beabsichtigte er
auch eine Kürzung um 0,5% für das weniger als 115 000 Fr. verdienende Personal
vorzunehmen. Mit diesen und der Fortführung von anderen Massnahmen, welche er
ohne diesen Beschluss ergreifen kann (z.B. unvollständiger Ausgleich der Teuerung,
Reduktion der Anfangslöhne), plante er, jährlich 50 Mio Fr. einzusparen.

Der Ständerat stimmte dem Vorschlag des Bundesrates zu, nachdem er einen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1997
HANS HIRTER
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Nichteintretensantrag Onken (sp, TG) mit 36 zu 5 Stimmen abgelehnt hatte. In der
Detailberatung gestaltete er die Lohnkürzungsklausel etwas flexibler. Er ermächtigte
den Bundesrat, in der allgemeinen Bundesverwaltung, der Post und der SBB sowie
zwischen einzelnen Personalkategorien unterschiedliche Sätze anzuwenden. Im
Nationalrat kam es bei der Eintretensdebatte zu einer unheiligen Allianz zwischen der
Linken und der von Blocher (ZH) angeführten SVP. Die SP-Fraktion beantragte
Nichteintreten, oder als Alternative dazu Rückweisung an den Bundesrat mit dem
Auftrag, das auslaufende Kaderlohnopfer weiterzuführen, jedoch auf eine generelle
Kürzung um 0,5% für das übrige Personal zu verzichten. Blocher beantragte im Namen
der SVP-Fraktion einen ähnlichen Rückweisungsantrag. Allerdings nicht, um das
Personal vor Lohnkürzungen zu schützen, sondern weil er die vom Bundesrat als
Kompensation vorgeschlagenen zwei zusätzlichen Ferientage ablehnte, und er ohnehin
einen gezielten Personalabbau dieser generellen Kürzung vorgezogen hätte. Diese
unterschiedlich motivierte Koalition setzte sich mit 100 zu 75 Stimmen durch.

In der Differenzbereinigung spielte im Ständerat dieselbe Allianz zwischen SP und SVP;
sie blieb aber mit 25 zu 7 Stimmen klar in der Minderheit. Im Nationalrat machte die
CVP die SP vergeblich darauf aufmerksam, dass bei einem Verzicht auf die generelle
Lohnkürzung - nach der inzwischen im Nationalrat erfolgten Ablehnung einer
entsprechenden Aufstockung des Personalbudgetpostens - der Bundesrat gezwungen
wäre, bei anderen Bezügen des Personals insgesamt 12 Mio Fr. einzusparen (z.B. bei
den Ortszulagen), und auch die kompensatorischen Ferientage entfallen würden.
Sowohl die SP als auch die SVP hielten an ihren ursprünglichen Anträgen fest und
setzten sich durch. In etwas lockerer Interpretation der Geschäftsordnung beschloss
der Nationalrat, mit einem Dringlichen Bundesbeschluss allein das Kaderlohnopfer zu
verlängern. Mit einigen Protesten gegen dieses eigenmächtige Vorgehen der grossen
Kammer schloss sich der Ständerat diesem Entscheid an. Der Bundesrat kündigte
anschliessend an, dass er die erforderlichen Einsparungen vor allem durch eine
stärkere Beteiligung des Personals an den Prämienbeiträgen für die
Nichtberufsunfallversicherung erzielen wolle, und auf die ursprünglich vorgesehene
Kürzung der Ortszulagen verzichten werde. 15

Die Finanzkommission des Nationalrates (FK-NR) verlangte vom Bundesrat einen
Bericht zum Lohnsystem in der Bundesverwaltung. Stein des Anstosses war das
Beurteilungssystem mit den darin vorgesehenen, teilweise lohnrelevanten,
Leistungsbeurteilungen. Eine Mehrheit der Kommission störte sich am Umstand, dass
im Jahr 2012 über 80% des Bundespersonals mit Stufe 3 (erreicht die Ziele vollständig)
und nur gerade rund 6% mit Stufe 2 (erreicht die Ziele weitgehend) beurteilt worden
waren. Dies sei nicht ohne Weiteres nachvollziehbar und müsse im Sinne einer
Auslegeordnung erläutert werden. Im Bericht – so forderte die FK weiter – solle zudem
der Zusammenhang zwischen Leistungsbeurteilung und Lohnentwicklung dargestellt
und die Auswirkungen des bereits im Vorjahr beschlossenen Neuen Führungsmodells
(NFB) auf das Lohnsystem beleuchtet werden. Eine linke Kommissionsminderheit hatte
sich gegen die Forderungen gewehrt, da sie letztlich eine Neiddebatte bedienen und
die Sozialpartnerschaft unterhöhlen würden. In der Ratsdebatte zeigte sich Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf bereit, einen entsprechenden Bericht zu verfassen – nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass es grundsätzlich ja nicht schlecht sei, wenn man
feststelle, dass rund 80% des Personals gut arbeiten würde. Mit 125 zu 50 Stimmen
wurde das Anliegen entsprechend überwiesen.

POSTULAT
DATUM: 02.03.2015
MARC BÜHLMANN

Ende Januar 2017 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Lohnsystem des Bundes in
Erfüllung des Postulats der FK-NR vor. Das Lohnsystem des Bundes weist verschiedene
Elemente für Leistungsanreize auf, wobei von der FK-NR insbesondere der
Funktionslohn – also Vergütungen auf der Basis von Erfahrung und Leistung – betont
wurde. 
Die Exekutive liess das Lohnsystem von der Firma "perinnova" analysieren, die diesem
ein insgesamt gutes Zeugnis erstellte. Es seien insbesondere keine Auswüchse
hinsichtlich Leistungsprämien erkennbar. Die Praxis sei adäquat. Kritisiert wurden
hingegen die Ortszuschläge, bei denen nicht klar sei, was das Ziel sei. Die dort
geltenden Ansätze, die noch vor 1989 eingeführt worden seien, entsprächen nicht mehr
der aktuellen Situation. Zudem wurden die 2016 eingeführten
Lohnentwicklungsbandbreiten als zu wenig flexibel kritisiert. Schliesslich wurde ein
regelmässiges Controlling angemahnt, mit dem eine einheitliche Anwendung des
Lohnsystems gewährleistet werden solle. Der Bundesrat kam aufgrund der Analyse zum
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Schluss, dass das bestehende Lohnsystem nicht grundlegend geändert werden müsse.
Trotzdem beauftragte er das EFD, ein Papier auszuarbeiten, mit welchem
Weiterentwicklungsmöglichkeiten skizziert werden sollen. 16

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 17

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen (Pa.Iv. 16.438)

Eine im Juni 2016 von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingereichte
parlamentarische Initiative verlangte eine Lohnobergrenze für Kader in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen, die sich am Bruttogehalt von Bundesrätinnen und
Bundesräten orientieren sollte. Im Februar 2020 legte die SPK-NR einen ersten Entwurf
vor, der auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 18.428) zur
Regelung von Abgangsentschädigungen mit einschloss. Die Vorlage sah eine
Lohnobergrenze von CHF 1 Mio. und ein Verbot von Abgangsentschädigungen vor. Den
Nationalrat passierte der Entwurf in der Frühjahrssesion 2021 deutlich, der Ständerat
wollte hingegen nicht auf die Vorlage eintreten – es brauche gar keine
Gesetzesänderung, da Lohnexzesse in Bundes- und bundesnahen Betrieben bereits mit
bestehenden Massnahmen verhindert würden. Unter anderem mit Verweis auf die
Abzockerinitiative und die entsprechende Kritik aus der Bevölkerung an zu hohen
Löhnen bekräftige der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in der Folge.
Nachdem jedoch der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 erneut nicht auf die
Vorlage eingetreten war, war diese – rund sechs Jahre nach ihrer Einreichung –
endgültig vom Tisch.

Chronologie
Die SPK-NR gibt Folge, die SPK-SR sagt Nein.
Der Nationalrat stimmt diskussionslos zu.
Die SPK-SR schwenkt um.
Erster Entwurf und Vernehmlassung
Der Nationalrat stimmt dem Entwurf zu.
Der Ständerat tritt nicht auf die Vorlage ein.
Der Nationalrat hält an Eintreten fest.
Der Ständerat versenkt die Vorlage definitiv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wie der Kaderlohnraport aufzeige, seien die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen
Unternehmen seit deren Ausgliederung stetig gestiegen. In der Zwischenzeit würden
sich die Löhne der Unternehmensspitzen am internationalen Markt orientieren, also
«einem kleinen Kartell von Begünstigten» statt an den Leistungen der Kader selber. Dies
stosse in der Bevölkerung auf Unverständnis und gefährde das Vertrauen in den Service
public. Gestützt auf diese Argumentation forderte Susanne Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) mittels parlamentarischer Initiative eine gesetzliche Obergrenze für die Löhne der
Kader in Bundes- und bundesnahen Unternehmen. Der Maximallohn solle sich dabei an
der Entschädigung von Bundesräten orientieren. 
Die SPK-NR stimmte dem Vorschlag im Januar 2017 deutlich mit 21 zu 2 Stimmen bei
einer Enthaltung zu. In der Tat sei es stossend, dass Kader in Bundesbetrieben mehr
verdienten als ein Bundesrat – umso mehr, als dass diese Betriebe nur beschränkt dem
Markt ausgesetzt seien. Auch die SPK-SR sah zwar Handlungsbedarf, eine gesetzlich
geregelte Obergrenze und damit die parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer lehnte sie jedoch ab. Vielmehr sei dem Bundesrat der Auftrag zu erteilen,
im Rahmen der Eignerstrategie Bandbreiten für Kaderlöhne festzulegen. Mit zehn zu
drei Stimmen beschloss die SPK-SR deshalb, eine Kommissionsinitiative einzureichen
(Pa.Iv. 17.443). Ende Juni 2017 tagte erneut die SPK-NR, die mit 18 zu 5 Stimmen
beschloss, an der Idee einer gesetzlichen Obergrenze festzuhalten und den alternativen
Vorschlag der Schwesterkommission zu sistieren. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-SR die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) über
angemessene Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen abgelehnt hatte,
war der Nationalrat am Zug. Die SPK-NR empfahl mit 18 zu 5 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies denn auch
darauf hin, dass die entscheidende Debatte wohl nicht in der grossen Kammer
stattfinden werde, im Ständerat aber noch Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die SPK-
SR habe die Initiative Leutenegger Oberholzer zwar abgelehnt, ihrerseits aber eine
parlamentarische Initiative lanciert (Pa.Iv. 17.443), mit der die Löhne nicht begrenzt,
aber reguliert werden sollen. Mit der im Nationalrat diskutierten Initiative sollen Kader
von Bundes- oder bundesnahen Unternehmen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat,
wobei Pfister erörterte, dass dies nicht unbedingt das aktuelle Bundesratssalär von
rund CHF 475'000 bedeuten müsse, sondern dass man auch betrachten müsse, welche
Leistungen ein Exekutivmitglied nach seiner Amtszeit beziehe. Pfister sprach von
„approximativ” einer Million Franken als Benchmark. Der Nationalrat gab der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer diskussionslos Folge. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 20

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachdem der Nationalrat mit Folge geben der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) und der Annahme einer Motion Pardini (sp, BE) gehörig Druck
aufgebaut hatte, entschied sich die SPK-SR um und gab dem Vorstoss der Baselbieter
Sozialdemokratin, der die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen
beschränken möchte, mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung nun doch Folge. Damit
wird die SPK-NR einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung ausarbeiten können, mit
der eine Referenzgrösse für die Obergrenze der Löhne in bundesnahen Unternehmen
geschaffen werden soll. In ihrem Medienbericht machte die ständerätliche SPK freilich
darauf aufmerksam, dass sich diese Referenzgrösse am Brutto- und nicht am
Nettogehalt eines Bundesratsmitglieds zu orientieren habe, also inklusive dem
Ruhegehalt. Zudem erwarte sie von ihrer Schwesterkommission, dass sie die
Formulierung der eigenen Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 17.443) bei der Ausarbeitung
mitberücksichtige. Inhaltliche Kriterien, die dort angeregt würden, seien geeigneter als
ein fixer Lohndeckel. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 22

MOTION
DATUM: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN

Mit seiner Motion will Peter Keller (svp, NW) die Abgabe von Entschädigungen bei
Nebentätigkeiten von Angestellten der Bundesverwaltung regeln. Konkret fordert der
Nidwaldner, dass Bundesangestellte den Lohn, den sie aufgrund einer mit ihrer
Anstellung in Beziehung stehenden Nebenbeschäftigung erhalten, vollumfänglich ihrem
Arbeitgeber zurückerstatten müssen. In der Ratsdebatte erwähnte Keller den Baspo-
Direktor Matthias Remund, der als Arbeitgebervertreter bei der Pensionskasse Publica
zusätzlich CHF 36'000 erhalte; also als Vertreter des Bundes Geld für eine Tätigkeit
erhalte, die er im Rahmen seiner Baspo-Anstellung erbringe. 
Der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfahl, war im Rat durch Ueli Maurer
vertreten. Der Finanzminister machte geltend, dass es schwierig sei, Leute zu finden,
die neben ihrer Tätigkeit beim Bund auch noch bereit seien, zusätzliche Verantwortung
für wichtige Nebentätigkeiten zu übernehmen. Freilich könne ein Teil dieser Tätigkeit
während der Arbeit ausgeübt werden, man opfere aber auch viel Freizeit, etwa für die
Vorbereitung von Sitzungen. Das Beispiel der Pensionskassen sei bezeichnend: Diese
Tätigkeit beinhalte viel Verantwortung und es sei nicht selbstverständlich, dass man
bereit sei, diese zu übernehmen. Es sei insgesamt durchaus gerechtfertigt, dass der
zusätzliche Aufwand für diese Nebentätigkeiten entschädigt würde. Der Bundesrat
ersuche das Parlament deshalb, ihm die Möglichkeit einer Entschädigung zu belassen,
damit er auch in Zukunft vertrauenswürdige und einsatzfreudige Leute mit dem nötigen
in ihrer Haupttätigkeit erworbenen Know-How für wichtige Nebenbeschäftigungen
finden könne. 
Die Regierung stiess in der grossen Kammer mit ihrer Forderung allerdings auf kein
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Gehör. Mit 125 zu 64 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde der Vorstoss an den Ständerat
überwiesen. 23

Die Löhne und Sozialleistungen für das Bundespersonal standen weiterhin stark im
Fokus der SVP. Nachdem die Ideen einer Stellenplafonierung und einer Personalbremse
im Vorjahr mindestens im Ständerat gescheitert waren, forderte die SVP-Fraktion eine
laufende Anpassung der Löhne in der Bundesverwaltung an jene in der Privatwirtschaft.
Zudem müsse das Bundespersonalrecht an das privatwirtschaftliche Arbeitsrecht
angepasst werden. Die Angleichung sei nötig, weil die Löhne und Sozialleistungen für
das Bundespersonal die Entschädigungen in der Privatwirtschaft «zum Teil massiv
übertreffen». Zugunsten gesunder Staatsfinanzen müssten die Angestellten der
Bundesverwaltung auf den Luxus grosszügiger Leistungen verzichten. Die SVP nannte
etwa den Vaterschaftsurlaub, die Anzahl Ferientage oder die Pensionskassenbeiträge. 
In der Ratsdebatte zog Sandra Sollberger (svp, BL) als Sprecherin für die SVP-Fraktion
einen Vergleich: Ein Bundesangestellter verdiene im Schnitt inkl. 13. Monatslohn und
Ortszuschlag monatlich CHF 9'348; ein «Banker» verdiene hingegen lediglich CHF
8'596. Zudem würden Bundesangestellte Sozialleistungen erhalten, von denen
«Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft nur träumen können».
Der Bundesrat hatte in seiner ablehnenden Stellungnahme darauf hingewiesen, dass er
die Löhne in der Bundesverwaltung periodisch mit der Privatwirtschaft vergleiche. Dies
kritisierte Sollberger, weil es sich bei den Vergleichsfirmen um börsenkotierte,
multinationale Konzerne handle, die in ein ganz anderes Umfeld eingebettet seien als
KMU, welche rund zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz bereitstellten und sich
daher eher für einen Vergleich anbieten würden. 
Diesen Punkt nahm Ueli Maurer als Vertreter der Landesregierung auf. Der Bund als
Arbeitgeber von rund 37'000 Mitarbeitenden sei sicherlich nicht vergleichbar mit
einem KMU. Der Finanzminister wies zudem darauf hin, dass auch andere Vergleiche
schwierig seien, weil Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, andere Bedürfnisse
hätten als Angestellte in der Privatwirtschaft. Dies führe dazu, dass Bundesangestellte
ihrer Anstellung in der Regel treu blieben – genauso wie in der Privatwirtschaft
Angestellte kaum zum Bund wechseln würden, weil sie hier nicht die von ihnen
gewünschten Bedingungen erhalten würden. Man laufe Gefahr, hier Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Wahrscheinlich sei es in der Tat so, dass man in den unteren
Anstellungskategorien höhere Löhne zahle als in der Privatwirtschaft. Dies sei aber in
den oberen Bereichen sicher nicht der Fall. Unter dem Strich stimmten die
Lohnbedingungen. Der Bund entlöhne «gute Arbeitnehmer gut», dazu könne er stehen.

Die Mehrheit des Nationalrats, bestehend aus den geschlossenen SVP- und FDP-
Fraktionen, sah dies freilich anders und stimmte mit 99 zu 93 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) für die Überweisung des Vorstosses an den Zweitrat. 24

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
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durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 25

Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man
das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf
diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 26

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
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In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 27

Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 28

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat hatte die Motion der SVP-Fraktion zur Anpassung der Löhne und
Sozialleistungen für das Bundespersonal keine Chance. Im Gegensatz zum Nationalrat
versenkte die kleine Kammer das Begehren letztlich relativ deutlich mit 36 zu 7 Stimmen
bei einer Enthaltung. Bundesrat Ueli Maurer hatte sich bei der Diskussion noch einmal
ins Zeug gelegt und erklärt, dass die in der Motion angebrachten Vergleiche mit der
Privatwirtschaft hinkten und eine Anpassung nicht einfach sei. So würden etwa die
sieben Bundesräte in vier Jahren gleich viel verdienen wie ein CEO einer Grossbank in
einem Jahr. Dass die Regierung also 28 mal günstiger sei, dürfte kaum zu einer
Anpassung ihrer Entlohnung führen, obwohl die Motion ja eigentlich von einer
Nivellierung ausgehe – wie er mit einem Augenzwinkern feststellte. Freilich gebe es
überall und immer wieder Verbesserungspotenzial, aber der Bund sei im
Sozialleistungsbereich sicher nicht übertrieben grosszügig. 29

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 30
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Mit ihrem knappen Entscheid – 5 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen – setzte sich die
SPK-SR Mitte Oktober 2018 sozusagen für eine Anwendung der Abzockerinitiative bei
der Bundesverwaltung ein. Konkret gab die Kommission einer parlamentarischen
Initiative von Thomas Minder (parteilos, SH) Folge, die verlangt, dass die obersten Kader
der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung keine Abgangsentschädigung
erhalten. Goldene Fallschirme – so Minder – würden zwar nicht mehr bei
börsenkotierten Aktiengesellschaften, wohl aber noch in der Bundesverwaltung an
Topkader ausbezahlt, was immer wieder zu Unmut in der Bevölkerung führe. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2018
MARC BÜHLMANN

Auch die SPK-NR gab der parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) Folge, die
den Verzicht auf Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der Bundesverwaltung
fordert. Mit 18 zu 5 Stimmen entschloss sich die Kommission eine Vorlage ausarbeiten,
die zudem die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.438)
aufnimmt, der beide Kommissionen bereits Anfang 2018 Folge gegeben hatten. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.2019
MARC BÜHLMANN

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief
zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli
Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 33

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat folgte stillschweigend dem Antrag seiner SPK-NR, die Motion Keller (svp,
NW) mit der vom Ständerat angebrachten Änderung anzunehmen. Somit muss der
Bundesrat neue Ablieferungsregeln ausarbeiten, mit denen die Abgabe von
Entschädigungen definiert wird, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beim
Bund stehen. Die Ablieferungspflicht soll dabei nicht wie von der Motion ursprünglich
vorgesehen vollumfänglich, sondern lediglich angemessen sein. 34

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
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den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,
weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 35

Parlamentsmandat

Ende April erschien der von Forschenden der Universität Genf im Auftrag der
Verwaltungsdelegation erstellte Bericht über Einkommen und Arbeitsaufwand der
Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier. Die Studie stützt sich auf
Daten der Parlamentsdienste und Befragungsdaten von Ratsmitgliedern der 49.
Legislatur. Das Einkommen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern besteht aus
unterschiedlichen Teilen: Eine pauschale Entschädigung wird zur Deckung von
Personal- und Sachausgaben, besonderen Auslagen (Mahlzeiten, Übernachtungen) und
weiteren Nebenleistungen erstattet; zusätzlich werden eine Jahresentschädigung sowie
Taggelder ausbezahlt; AHV-Beiträge und ein Vorsorgebeitrag (anstelle der beruflichen
Vorsorge) runden das Einkommen ab. Die Beiträge verstehen sich als Entschädigung für
die Ratsarbeit im engeren Sinne, nicht aber für Arbeit, die im Zusammenhang mit dem
Parlamentsmandat entstehen kann, wie z.B. Kontakte mit der Öffentlichkeit oder
Parteiarbeit.
Laut Studie gab der Bund in der 49. Legislatur pro Jahr CHF 37.4 Mio. für
Entschädigungen an Parlamentsmitglieder aus, wobei die Pauschalentschädigungen
rund 45% dieser Summe ausmachten, Jahreseinkommen und Taggeld 48% und die
Vorsorge mit 7% zu Buche schlug. CHF 8 Mio. wurden an die Ständerätinnen und
Ständeräte und CHF 29,4 Mio. an die Mitglieder des Nationalrates ausbezahlt. Der
Medianbruttolohn im Ständerat betrug entsprechend CHF 79'500 und im Nationalrat
CHF 68'400 (Median = je die Hälfte der Ratsmitglieder verdienen mehr bzw. weniger als
diesen Betrag). Hinzu kommen nicht ausgegebene Pauschalentschädigungen sowie ein
indirektes Einkommen von rund CHF 30'000 für jene Ratsmitglieder, die keine
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beschäftigen. Auch Parlamentsmitglieder, die
Mitarbeitende beschäftigen, können in der Regel einen Teil dieser CHF 30'000 in die
eigene Tasche stecken – die Studie weist hier einen Median von rund CHF 12'000 aus, je
nachdem, wie gut diese Mitarbeitenden entschädigt werden. Insgesamt kommt ein
Mitglied des Ständerats somit auf einen Medianlohn vor Steuern zwischen CHF 69'300
(mit Mitarbeitenden) und CHF 92'200 (ohne Mitarbeitende) und eine Volksvertreterin
bzw. ein Volksvertreter auf einen Medianlohn zwischen CHF 63'000 (mit
Mitarbeitenden) und CHF 91'900 (ohne Mitarbeitende). 
Für diese Entschädigung arbeitete ein Parlamentsmitglied im Median pro Jahr rund
1000 Stunden, wovon rund die Hälfte auf Kommissions- bzw. Ratssitzungen entfallen,
wobei die Ständerätinnen und -räte etwas mehr Zeit in Kommissions- und etwas
weniger in Ratssitzungen verbrachten, während dieses Verhältnis für die Mitglieder der
grossen Kammer umgekehrt war. Die restlichen 500 Stunden entfallen auf die
Vorbereitung der Sitzungen. Interessanterweise unterscheidet sich der Zeitaufwand für
diese Vorbereitung nicht zwischen Ratsmitgliedern mit oder ohne Mitarbeitende.
Insgesamt weist ein Ratsmitglied im Median damit einen Beschäftigungsgrad von 50%
aus (gemessen an einer 42-Stunden-Woche). 
Bei der Befragung gaben die Rätinnen und Räte auch den Stundenaufwand für
parlamentarische Arbeit im weiteren Sinne an, für Aufwand also, der im Zusammenhang

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.04.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



mit dem Parlamentsmandat erbracht wird. Dieser variiert laut Studie beträchtlich. Er
umfasst im Median für Nationalrätinnen und Nationalräte 720 Stunden
(Beschäftigungsgrad von 36%) und für Ständerätinnen und Ständeräte 480 Stunden
(Beschäftigungsgrad von 24%).
Die Studie zieht zudem Vergleiche mit der Privatwirtschaft. Wenn lediglich die
Beschäftigung (und Entlohnung) der Parlamentsarbeit im engeren Sinne berücksichtigt
wird, entspricht der Lohn eines Parlamentsmitglieds in etwa dem der ISCO-Code 11
(Geschäftsführer eines Informatikkleinbetriebs mit 20 Mitarbeitenden). Die Studie
kommt zum Schluss, dass der bereinigte Stundenlohn der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier – ohne Berücksichtigung des nebenparlamentarischen Aufwands – „im
Allgemeinen höher als jener in der Privatwirtschaft“ sei. 
In der Presse wurde die Studie insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des
Milizparlaments kommentiert. De facto handle es sich vor allem in Anbetracht des
Aufwandes um ein Berufsparlament. Von Milizarbeit könne bei einem Arbeitsaufwand
von bis zu 86% (also 50% Parlamentsarbeit im engeren plus 36% im weiteren Sinne)
kaum mehr gesprochen werden. In einigen Medien wurde zudem Anstoss genommen an
den hohen Spesenentschädigungen, die pauschal vergütet aber eigentlich gar nicht
beansprucht werden. In der „Aargauer Zeitung“ wurde dies damit umschrieben, dass
jemand „9540 Franken Hotel-Pauschale fürs Daheim-Schlafen“ erhalte. Eine
parlamentarische Initiative Eder wollte sich in der Folge dem Problem der
Übernachtungsentschädigung annehmen. 36

Organisation der Bundesrechtspflege

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 39
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